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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

124/J betreffend statistische Erfassung sowie Reduktion von 

Tierversuchen, welche die Abgeordneten Petrovic und Freunde am 

12. Dezember 1990 an mich richteten, stelle ich fest: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Ja; das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 

gemäß § 1 lit. c des Tierversuchsgesetzes 1988 für die Vollzie

hung der im Rahmen des Gewerbes und der Industrie erfolgten Tier

versuche zuständig. 

Zu den Punkten 2 und 3 der Anfrage: 

§ 10 Abs. 2 Z 2 des Tierversuchsgesetzes 1988 normiert, daß zur 

Erteilung von Genehmigungen für im Rahmen des Gewerbes und der 

Industrie erfolgende Tierversuche in erster Instanz der Landes

hauptmann zuständig ist, der sich hiebe i Sachverständiger zu 

bedienen hat. 
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Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten als 

instanzmäßig und sachlich in Betracht kommender Oberbehörde war 

bisher kein Verfahren gemäß dem Tierversuchsgesetz 1988 anhängig. 

Für die Durchführung eines solchen Verfahrens beim Bundesmini

sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten gilt ebenfalls im 

Hinblick auf § 10 Abs. 2 Ziffer 2, daß Sachverständige gemäß den 

Bestimmungen des AVG 1950 (vgl. § 52 leg. cit.) heranzuziehen 

sind. Die Sachverständigeneigenschaft setzt voraus, daß sich 

dieser mit den jeweils neuesten Forschungsergebnissen, Daten und 

Literatur vertraut macht. 

Zu den Punkten 4 und 5 der Anfrage: 

Wenn § 17 des Tierversuchsgesetzes 1988 zur Förderung der For

schung nach Ersatzmethoden aufruft, so ist hier, da es sich pri

mär um Grundlagenforschung handelt, die Federführung des Bundes

ministers für Wissenschaft und Forschung sinnvoll. Um eine mög

lichst effiziente Forschung sicherzustellen, ist deshalb im Bun

desministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten aus Gründen 

der Zweckmäßigkeit keine Organisationseinheit für Forschung ein

gerichtet. 

Zu Punkt 6 der Anfrage: 

Eine Kontrolle ausländischer Zuchtbetriebe ist aufgrund der gel

tenden Rechtslage nicht möglich. 

Zu Punkt 7 der Anfrage: 

Tierversuche als Voraussetzung der Zulassung von Arzneimitteln 

werden durch das Arzneimi ttelgese-tz geregel t, für. welches der 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zu

ständig ist. 
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Zu Punkt 8 der Anfrage: 
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Bei der Vollziehung des Tierversuchsgesetzes 1988 ist daher im 

Einzelfall die Beurteilung durch den Sachverständigen maßgeblich. 
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